
                                                                  Satzung

des Cuxhavener Deichverbandes vom 24. September 2024 zur 4. Änderung
der Satzung des Cuxhavener Deichverbandes vom 24. April 1996 

Aufgrund der §§ 6 und 58 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I Seite 405), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I Seite 1578), 
und der §§ 14 Absatz 1 Nr. 2 und 40 der Satzung des Cuxhavener Deichverbandes
hat der Verbandsausschuss des Cuxhavener Deichverbandes am 24. September 2024    
diese Satzung beschlossen: 

                                                          Artikel I

Die Satzung des Cuxhavener Deichverbandes vom 24. April 1996 (Amtsblatt für den 
Landkreis Cuxhaven 1996, Seite 268, berichtigt Seite 344), zuletzt geändert durch Satzung 
des Cuxhavener Deichverbandes vom 29. September 2014 (Amtsblatt für den Landkreis 
Cuxhaven 2014, Seite 373), wird wie folgt geändert:

1.) § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Pläne, die das Verbandsgebiet darstellen, können in der Geschäftsstelle des Verbandes, im 
Internetauftritt des Verbandes unter „Der Verband, Verbandsgebiet“ und bei der Stadt 
Cuxhaven eingesehen werden.

2.) § 8 Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Die Amtsperiode des 2019 gewählten Verbandsausschusses endet am 31. Mai 2025. 

3.) In § 9 Absatz 1 wird zwischen Satz 1 und Satz 2 ergänzt:

Eine juristische Person kann ihren gesetzlichen Vertreter, wenn er oder sie eine Einzelperson 
ist, oder eine andere uneingeschränkt geschäftsfähige natürliche Person vorschlagen; die 
vorgeschlagene Person ist wählbar, auch wenn sie nicht selbst Mitglied ist, sofern sie mit ihrer
Hauptwohnung in Cuxhaven gemeldet ist.

4.) In § 11 Absatz 5 und in § 11 Absatz 6 wird die Uhrzeit wie folgt geändert:

An die Stelle von „18:00 Uhr“ tritt: 12:00 Uhr.

5.) § 30 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(2) Ist kein Grundsteuermessbetrag festgesetzt für Grundstücke oder die durch § 3 Absatz 1 
gleichgestellten Grundbesitze der Mitglieder, so wird in sinnentsprechender Anwendung der 
für den Grundsteuermessbetrag geltenden Bestimmungen ein Ersatzwert vom Verband 
geschätzt, der der Beitragsfestsetzung zu Grunde zu legen ist.

6.) § 30 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

(4) Bei Anlagen (§ 4 WVG) werden 0,5 Promille der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
der beitragspflichtigen Anlage als Grundsteuermessbetrag der Beitragsfestsetzung zu Grunde 
gelegt.



                                                       Artikel II

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft unter Ausnahme von Artikel I Ziffer 2, die am 
01.10.2024 in Kraft tritt.

Cuxhaven, den  24. September  2024

        gez. Jürgen Schubel                                                      gez. Jens Heins      

                Schultheiß                         (L.S.)                     Stellvertretender Schultheiß


